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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Mannheim
vomÂ 30.Â September 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Â 

GrÃ¼nde

I.

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung
streitig.

Die 1970 geborene KlÃ¤gerin war zuletzt als Versorgungsassistentin in einer
Hausarztpraxis versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Ab dem 30.Â Mai 2016 war sie
arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Vom 23.Â Juni 2016 bis zum 9.Â November 2017 bezog
sie Krankengeld sowie daran anschlieÃ�end vom 10.Â November 2017 bis
9.Â November 2018 Arbeitslosengeld.
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In dem im Auftrag der Krankenkasse erstellten sozialmedizinischen Gutachten vom
11. April 2017 stellte H. die Diagnose einer Agoraphobie mit PanikstÃ¶rung. Es
bestÃ¼nden keine Hinweise auf eine depressive Stimmungslage, latente soziale
RÃ¼ckzugstendenzen seien durch die Angsterkrankung bedingt, die sich
insbesondere nachts nach unkompliziertem Einschlafen durch Aufwachen mit
plÃ¶tzlichem starken Herzrasen, intensiver Angst, Zittern und anderen Zeichen
einer vegetativen Angstreaktion zeige. Aufgrund der dortigen Empfehlung
absolvierte die KlÃ¤gerin vom 21.Â Juni 2017 bis zum 19.Â Juli 2017 eine
stationÃ¤re RehabilitationsmaÃ�nahme in der Klinik H. in B.. Dort wurde sie
ausweislich des Entlassungsberichts vom 24.Â Juli 2017 mit den Diagnosen Angst-
und PanikstÃ¶rung mit psychischer AbhÃ¤ngigkeit von Benzodiazepinen,
SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und somatischen Faktoren, chronisches
Lumbalsyndrom, diskreter Prolaps L5/S1 sowie wechselnden Arthralgien mit einem
LeistungsvermÃ¶gen von unter drei Stunden fÃ¼r die zuletzt ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit als Versorgungsassistentin, mit einem LeistungsvermÃ¶gen von sechs
Stunden und mehr mit qualitativen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r leichte bis
mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entlassen.

Am 30.Â Mai 2018 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die GewÃ¤hrung
einer Rente wegen Erwerbsminderung. Die Beklagte lieÃ� sie daraufhin durch den
Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin G. gutachterlich untersuchen. Dieser stellte im
Gutachten vom 27.Â Juni 2018 die Diagnosen einer rezidivierenden depressiven
StÃ¶rung, derzeitig mittelgradig ausgeprÃ¤gt, teilremittiert unter Therapie, einer
Angst- und PanikstÃ¶rung sowie einer chronischen SchmerzstÃ¶rung mit
somatischen und psychischen Faktoren. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten in Tagesschicht noch sechs Stunden und mehr
verrichten.

Mit Bescheid vom 10.Â Juli 2018 lehnte die Beklagte den Rentenantrag ab. Den
hiergegen eingelegten Widerspruch vom 23.Â Juli 2018 wies sie mit
Widerspruchsbescheid vom 18.Â Januar 2019 zurÃ¼ck.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 7.Â Februar 2019 Klage zum Sozialgericht
Mannheim (SG) erhoben. Das SG hat die behandelnden Ã�rzte FachÃ¤rztin fÃ¼r
GynÃ¤kologie M. (sachverstÃ¤ndige Zeugenaussage vom 10.Â April 2019),
FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin H. (sachverstÃ¤ndige Zeugenaussage vom
30.Â April 2019) und Facharzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie M.1
(sachverstÃ¤ndige Zeugenaussage vom 30.Â April 2019) gehÃ¶rt. Auf deren
Aussagen wird Bezug genommen. Das SG hat sodann weiter Beweis erhoben durch
Einholung eines fachpsychiatrischen Gutachtens durch A., Ã�rztlicher Leiter des
ZfpG N.. Im Gutachten vom 6.Â November 2019 hat A. die Diagnosen einer
rezidivierenden depressiven StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig leichte bis mittelgradige
depressive Episode, einer Dysthymia, einer Fibromyalgie sowie einer generalisierten
AngststÃ¶rung genannt. Aus diesen Diagnosen resultiere eine leicht- bis
mittelgradig reduzierte Belastbarkeit, insbesondere eine reduzierte Stressresistenz,
insbesondere fÃ¼r TÃ¤tigkeiten, die mit einem Zeitdruck einhergingen und ein
hÃ¶heres MaÃ� an AnpassungsfÃ¤higkeit und FlexibilitÃ¤t erforderten und mit
besonderer Verantwortung einhergingen. Die Fibromyalgie stehe zudem
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TÃ¤tigkeiten mit gleichfÃ¶rmigen KÃ¶rper- und Zwangshaltungen, Arbeiten auf
GerÃ¼sten oder Leitern, Arbeiten an gefÃ¤hrdenden Maschinen, Akkord- und
Schichtarbeiten sowie Belastungen durch Hitze, KÃ¤lte, NÃ¤sse und Zugluft
entgegen. Zu vermeiden seien auch TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem Heben oder
Tragen von Gewichten Ã¼ber fÃ¼nfÂ kg. Die KlÃ¤gerin sei noch in der Lage,
Ã¶ffentliche Verkehrsmittel wÃ¤hrend der Hauptverkehrszeit zu benutzen und
durchschnittliche FuÃ�strecken von mindestens 500Â m LÃ¤nge viermal tÃ¤glich in
etwa jeweils 20 Minuten zurÃ¼ckzulegen. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser
EinschrÃ¤nkungen sei die KlÃ¤gerin noch in der Lage, leichte bis gelegentlich
mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten ohne besondere Verantwortung und mit
leichter bis mittelschwerer geistiger Beanspruchung ohne Publikumsverkehr
mindestens sechs Stunden tÃ¤glich auszuÃ¼ben. Auf Antrag der KlÃ¤gerin
gemÃ¤Ã� Â§Â 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat sodann der Arzt fÃ¼r Psychiatrie,
Psychotherapie R., ein Gutachten erstattet. Im Gutachten vom 15.Â Mai 2020 hat R.
die Diagnosen einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig
mittelgradige Episode, eines Protracted withdrawal Syndrom bei jahrelangem Tavor-
Missbrauch (iatrogen) und nicht vollstÃ¤ndiger Abstinenz, DD: Chronische
SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren, DD: Fibromyalgie,
einer generalisierten AngststÃ¶rung, einer PanikstÃ¶rung sowie einer kombinierten
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit Ã¤ngstlichen, dependenten sowie masochistischen
PersÃ¶nlichkeitsanteilen gestellt. Zu vermeiden seien TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶htem
Stress, mit vorwiegendem Publikumsverkehr, mit erhÃ¶hter Verantwortung fÃ¼r
andere Personen, TÃ¤tigkeiten unter Termindruck, mit hoher Verantwortung sowie
dem Bedienen komplizierter Maschinen, Akkord-, FlieÃ�band-, Schicht- und
Nachtarbeit, Arbeiten unter KÃ¤lte oder WÃ¤rmeeinfluss sowie unter Einwirkung
von Staub, Gas, DÃ¤mpfen und NÃ¤sse, Arbeiten unter erhÃ¶htem Zeitdruck,
erhÃ¶hten Anforderungen an schnelle MerkfÃ¤higkeit und mit hoher nervlicher
Belastung. Weiter seien TÃ¤tigkeiten mit gleichfÃ¶rmigen KÃ¶rperzwangshaltungen
wie Arbeiten auf GerÃ¼sten und Leitern, an gefÃ¤hrlichen Maschinen sowie
TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem BÃ¼cken und Tragen von Gewichten Ã¼ber fÃ¼nfÂ kg
nicht mehr zumutbar. Im Rahmen einer FÃ¼nf-Tage-Woche kÃ¶nne die KlÃ¤gerin
eine leichte kÃ¶rperliche Arbeit tÃ¤glich noch in einem Umfang von mindestens drei
bis unter sechs Stunden ausÃ¼ben. Vorgelegt wurden weitere Ã¤rztliche Atteste
des M.1 vom 29.Â Januar 2020, der FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin H. vom
18.Â Februar 2020 sowie Arztbriefe des H.1 vom 5.Â Februar 2020. Die Beklagte ist
unter Bezugnahme auf die sozialmedizinische Stellungnahme der D. vom 29.Â Juni
2020 dieser Beurteilung entgegengetreten. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor
dem SG am 30.Â September 2020 hat die KlÃ¤gerin zudem Arztbriefe des M.1 vom
16.Â September 2020, des W. vom 15.Â August 2020 und des Radiologen H.2 vom
18.Â August 2020 vorgelegt, auf die Bezug genommen wird. Mit Urteil vom
30.Â September 2020 hat das SG die Klage, gestÃ¼tzt auf das Gutachten des A.,
abgewiesen.

Gegen das am 8.Â Oktober 2020 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am
27.Â Oktober 2020 Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg
eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung bezieht sie sich auf die AusfÃ¼hrungen im Gutachten
des R. und dessen Leistungsbeurteilung. Entgegen der Beurteilung durch A. liege
bei ihr ein ausgefÃ¼llter Tagesablauf nicht vor. Auch habe R. auf die MÃ¤ngel im
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Gutachten des A. hingewiesen, mit denen sich das Sozialgericht nicht
auseinandergesetzt habe. 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 30.Â September 2020 aufzuheben und
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 10.Â Juli 2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 18.Â Januar 2019 zu verurteilen, ihr eine Rente wegen
voller Erwerbsminderung, hilfsweise eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
ab dem 1.Â Mai 2018 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil des SG fÃ¼r zutreffend. 

Der Senat hat mit VerfÃ¼gung vom 5.Â Februar 2021 die Beteiligten darauf
hingewiesen, dass das LSG die Berufung durch Beschluss zurÃ¼ckweisen kÃ¶nne,
wenn es sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung
nicht fÃ¼r erforderlich halte (Â§Â 153 Abs.Â 4 SGG). Es sei derzeit beabsichtigt,
entsprechend zu verfahren. Den Beteiligten ist Gelegenheit zur Stellungnahme bis
zum 15.Â MÃ¤rz 2021 gegeben worden. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Verfahrensakten
des SG und des Senats Bezug genommen. 

Â 

II.

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg.

1. Der Senat entscheidet ohne mÃ¼ndliche Verhandlung und ohne Mitwirkung
ehrenamtlicher Richter durch Beschluss, da er die Berufung einstimmig fÃ¼r
unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt (Â§
153 Abs. 4 SGG). Die Beteiligten sind hierzu gehÃ¶rt worden. Die KlÃ¤gerin hat
keinerlei UmstÃ¤nde vorgebracht, aus denen sich die Erforderlichkeit einer
erneuten mÃ¼ndlichen Verhandlung ergibt. 

2. Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist
zulÃ¤ssig, insbesondere statthaft (Â§ 144 Abs. 1 und 2 SGG). 

3. Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist der Bescheid vom 10. Juli 2018 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18. Januar 2019 (Â§ 95 SGG), mit dem die
Beklagte die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung abgelehnt hat.
Dagegen wendet sich die KlÃ¤gerin statthaft mit der kombinierten Anfechtungs-
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und Leistungsklage (Â§Â§ 54 Abs. 1 und 4, 56 SGG) und begehrt die GewÃ¤hrung
einer Rente wegen voller, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 1. Mai
2016. Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit macht
die 1970 geborene KlÃ¤gerin â�� zu Recht â�� nicht geltend, da sie nach dem 1.
Januar 1961 geboren ist und deshalb von vornherein nicht zum Kreis der
Anspruchsberechtigten dieser Rente gehÃ¶rt (Â§ 240 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch ). 

4. Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg. Das SG hat einen Anspruch der
KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung zutreffend
verneint. Der Bescheid der Beklagten vom 10. Juli 2018 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 18. Januar 2019 stellt sich als rechtmÃ¤Ã�ig dar und
verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten.

a. Nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VI (in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung
gemÃ¤Ã� Gesetz vom 20. April 2007 [BGBl. I, S. 554]) haben Versicherte bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung, wenn sie voll erwerbsgemindert sind (Nr. 1), in den letzten
fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (Nr. 2) und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Nr. 3). Voll
erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). Voll erwerbsgemindert sind auch Versicherte nach
Â§ 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tÃ¤tig sein kÃ¶nnen, und Versicherte, die bereits vor
ErfÃ¼llung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, in der Zeit
einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt (Â§ 43 Abs.
2 Satz 3 SGB VI). Versicherte haben nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 SGB VI bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wenn neben den oben genannten versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen eine teilweise Erwerbsminderung vorliegt. Teilweise
erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein (Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage
nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 3 SGB VI).

b. Die KlÃ¤gerin hat die allgemeine Wartezeit von fÃ¼nf Jahren sowie die
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen im Zeitpunkt der
Rentenantragstellung erfÃ¼llt, was auch zwischen den Beteiligten unstreitig ist. Der
Senat ist aber nicht davon Ã¼berzeugt, dass die KlÃ¤gerin erwerbsgemindert ist.
Bei der Beurteilung ihrer beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit stehen im Vordergrund
ihre GesundheitsstÃ¶rungen auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet. Diese sind jedoch
nicht von einer solchen Schwere, dass sie das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin in
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zeitlicher Hinsicht einschrÃ¤nken. Vielmehr genÃ¼gen qualitative
EinschrÃ¤nkungen, um ihren Leiden gerecht zu werden. Der Senat stÃ¼tzt sich
hierbei insbesondere auf das Rentengutachten des Arztes G. sowie das vom SG
eingeholte Gutachten des A., wobei der Senat die Rentengutachten im Rahmen des
Urkundenbeweises zu verwerten hat (BSG, Beschluss vom 29. Juni 2015 â�� B 9 V
45/14 B â�� juris Rdnr. 6; Beschluss vom 26. Mai 2000 â�� B 2 U 90/00 B â�� juris
Rdnr. 4). 

Die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin wird maÃ�geblich beeintrÃ¤chtigt durch eine
rezidivierende depressive StÃ¶rung mit leicht bis mittelgradig ausgeprÃ¤gten
depressiven Episoden, eine Dysthymia, eine generalisierte AngststÃ¶rung sowie
eine Fibromyalgie. Bei der gutachterlichen Untersuchung durch A. war die KlÃ¤gerin
bewusstseinsklar, die Auffassung unauffÃ¤llig, die Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsspanne nicht beeintrÃ¤chtigt. Es gab keine Hinweise auf
inhaltliche DenkstÃ¶rungen. Die Grundstimmung war leicht gedrÃ¼ckt bei etwas
eingeschrÃ¤nkter, aber insgesamt noch erhaltener ModulationsfÃ¤higkeit. Im
Rahmen der Exploration konnten keine wesentlichen BeeintrÃ¤chtigungen des
Antriebs und keine AuffÃ¤lligkeiten in der Psychomotorik festgestellt werden.
Anamnestisch wurde eine Angstsymptomatik, einhergehend mit vegetativen
Begleitsymptomen, reduzierter Stresstoleranz sowie einem GefÃ¼hl dauerhafter
MÃ¼digkeit und einer die ExtremitÃ¤ten betreffenden Schmerzsymptomatik
beschrieben. Allerdings hat der Gutachter auch ausgefÃ¼hrt, sowohl hinsichtlich
der seelischen als auch der kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigungen falle eine deutliche
Diskrepanz zwischen den erhobenen Testergebnissen, den im Rahmen der
Begutachtung erhobenen Befunden und dem bei der Begutachtung gewonnenen
Eindruck auf, insbesondere unter BerÃ¼cksichtigung des von der KlÃ¤gerin
geschilderten Tagesablaufs. Danach ist die KlÃ¤gerin noch in der Lage, ihren Alltag
zu strukturieren und zahlreichen AktivitÃ¤ten nachzugehen. So erledigt sie die
EinkÃ¤ufe, versorgt den Haushalt weitgehend selbstÃ¤ndig, bereitet am Nachmittag
der erwachsenen berufstÃ¤tigen Tochter das Mittagessen und am Abend das Essen
fÃ¼r den erwachsenen und berufstÃ¤tigen Sohn, unternimmt mit dem Hund
lÃ¤ngere SpaziergÃ¤nge und unterstÃ¼tzt die Tochter bei der Versorgung eines
Pferdes. Aufgrund der zweifellos bestehenden reduzierten Stressresistenz sind der
KlÃ¤gerin keine TÃ¤tigkeiten, die mit einem Zeitdruck oder besonderer
Verantwortung einhergehen oder die ein hÃ¶heres MaÃ� an AnpassungsfÃ¤higkeit
und FlexibilitÃ¤t erfordern, mehr zumutbar. Wegen der Schmerzerkrankung kann
die KlÃ¤gerin auch keine TÃ¤tigkeiten, die mit gleichfÃ¶rmigen KÃ¶perhaltungen
oder Zwangshaltungen einhergehen, mehr verrichten. Gleiches gilt fÃ¼r Arbeiten
auf Leitern und GerÃ¼sten, an gefÃ¤hrdenden Maschinen, fÃ¼r Akkord- und
Schichtarbeit sowie mit Belastung durch Hitze, KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Zugluft. Zudem
sind TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem Heben oder Tragen von Lasten Ã¼ber fÃ¼nf kg
wegen der Gefahr einer Zunahme der Schmerzsymptomatik nicht mehr zumutbar.
Die auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet bestehenden Erkrankungen, nÃ¤mlich ein
chronisches Lumbalsyndrom, ein diskreter Prolaps L5/S1 sowie wechselnde
Arthralgien, bedingen keine darÃ¼ber hinausgehenden
LeistungseinschrÃ¤nkungen. 

Die KlÃ¤gerin kann zwar aufgrund ihrer gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen nicht
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mehr die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Versorgungsassistentin ausÃ¼ben.
Unter Beachtung der genannten qualitativen EinschrÃ¤nkungen ist sie jedoch noch
in der Lage, leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes zumindest sechs
Stunden tÃ¤glich zu verrichten. 

Der Senat folgt nicht der Leistungsbeurteilung des behandelnden Arztes fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie M.1, wonach bei der KlÃ¤gerin ein unter dreistÃ¼ndiges
LeistungsvermÃ¶gen bestehe. Dagegen spricht insbesondere, dass dieser in der
sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom 30. April 2019 sowie den Stellungnahmen
vom 29. Januar 2020 und 16. September 2020 jeweils die Diagnose einer
gegenwÃ¤rtig schweren Episode einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung
genannt hat, eine solche jedoch weder von A. noch von R. in deren Gutachten
diagnostiziert worden ist und auch in den sonstigen medizinischen Unterlagen nicht
genannt wird. Auch hat M.1 keine Befunde genannt, die eine entsprechende
Diagnose rechtfertigen kÃ¶nnten. Er hat zudem die Diagnose Ein- und
DurchschlafstÃ¶rungen genannt. DemgegenÃ¼ber hat die KlÃ¤gerin sowohl
gegenÃ¼ber R. wie auch gegenÃ¼ber A. von keinen Einschlafproblemen berichtet,
sondern lediglich nÃ¤chtliche Panikattacken angegeben.

Der Senat folgt auch nicht der Leistungsbeurteilung durch den SachverstÃ¤ndigen
R.. Soweit dieser zusÃ¤tzlich die Diagnose einer PanikstÃ¶rung genannt hat, die vor
allem vor schwierigen Terminen auftrete, resultieren hieraus keine Ã¼ber die mit
der AngststÃ¶rung verbundenen weiteren EinschrÃ¤nkungen. Soweit R. weiter
ausgefÃ¼hrt hat, A. habe den Verlauf der Depression nicht ausreichend
berÃ¼cksichtigt, er habe nicht bemerkt, dass eine Kombination der Erkrankung an
einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung bei leicht- bis mittelgradig
ausgeprÃ¤gter depressiven Episode und einer Dysthymie die Diagnose einer
â��double depressionâ�� mit besonders schlechter Prognose ergebe, trifft dies
nicht zu. A. hat vielmehr ausgefÃ¼hrt, hinsichtlich der depressiven StÃ¶rung stehe
im Vordergrund ein leicht bis mittelgradig reduzierter Antrieb, eine leichtgradig
gedrÃ¼ckte Stimmungslage mit noch recht gut erhaltener, affektiver
SchwingungsfÃ¤higkeit, ein vermindertes SelbstwertgefÃ¼hl und Selbstvertrauen
sowie eine reduzierte Belastbarkeit. Daneben leide die KlÃ¤gerin an einer
chronischen, mehrere Jahre andauernden depressiven Verstimmung, die er als
Dysthymia diagnostiziert hat. Auch A. ist danach von einem langjÃ¤hrigen
Krankheitsverlauf sowie davon ausgegangen, dass keine Zeiten einer
vollstÃ¤ndigen Beschwerdefreiheit vorgelegen haben. Unbeachtlich ist zudem eine
mÃ¶gliche zukÃ¼nftige Verschlechterung des Krankheitsbildes, auf die eine
prognostische Beurteilung abstellt. MaÃ�geblich sind vielmehr der aktuelle
gesundheitliche Zustand und die daraus resultierenden
LeistungseinschrÃ¤nkungen. Insoweit ist zu berÃ¼cksichtigen â�� worauf auch A.
hingewiesen hat â�� dass die KlÃ¤gerin noch in der Lage ist, ihren Alltag zu
strukturieren und zahlreichen AktivitÃ¤ten nachzugehen. Eine andere Beurteilung
rechtfertigt schlieÃ�lich auch nicht die von R. gestellte Diagnose eines Protracted
withdrawal Syndrom (langwieriges Entzugssyndrom) bei jahrelangem Tavor-
Missbrauch (iatrogen) und nicht vollstÃ¤ndiger Abstinenz, als deren aktuelle
Auswirkungen er eine chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und
psychischen Faktoren sowie eine Fibromyalgie beschreibt. Denn diese, nicht durch
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organische Befunde erklÃ¤rbaren SchmerzzustÃ¤nde, hat auch A. in seine
Beurteilung mit einbezogen. SchlieÃ�lich wird die Leistungsbeurteilung des R.
gerade nicht durch die vom Beklagten herausgegebenen Empfehlungen zur
sozialmedizinischen Begutachtung, auf die er sich berufen hat, gestÃ¼tzt, wonach
beim Vorliegen einer mittelschwer bis schwer ausgeprÃ¤gten depressiven
Symptomatik sowie weiterer Voraussetzungen die Wiederherstellung einer vollen
LeistungsfÃ¤higkeit kaum zu erwarten sei. Denn bei der KlÃ¤gerin liegt auch nach
den von R. erhobenen Befunden keine mittelschwere bis schwer ausgeprÃ¤gte
Depression vor.

MaÃ�geblich ist somit, ob die KlÃ¤gerin noch in der Lage ist, ihr aufgrund des
dokumentierten Tagesablaufs zweifellos vorhandenes LeistungsvermÃ¶gen auch in
einem ArbeitsverhÃ¤ltnis zu erbringen. Der Senat hÃ¤lt dies unter Beachtung der
genannten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen noch fÃ¼r mÃ¶glich. Auch R.
hat dies nicht ausgeschlossen, sondern lediglich ausgefÃ¼hrt, eine Arbeit im
Umfang von sechs bis acht Stunden kÃ¶nnte die psychische Symptomatik erheblich
verschlimmern. Allerdings hat er sich hierbei im Wesentlichen auf die
innerfamiliÃ¤re Situation bezogen, in welcher die KlÃ¤gerin einer Ã�berforderung
ausgesetzt sei und durch die innere Verpflichtung, einerseits eine gute Mutter zu
sein, andererseits die Arbeiten in guter QualitÃ¤t und rechtzeitig zu erledigen,
einem starken Druck ausgesetzt sei, der zu starker ErschÃ¶pfung fÃ¼hre.
Angesichts dieser Konstellation spricht viel dafÃ¼r, dass eine berufliche TÃ¤tigkeit
sogar zu einer Entlastung der KlÃ¤gerin fÃ¼hren kÃ¶nnte, wie auch die
behandelnde GynÃ¤kologin M. angedeutet hat. 

Steht das krankheits- bzw. behinderungsbedingte (Rest-)LeistungsvermÃ¶gen fest,
ist im nÃ¤chsten PrÃ¼fungsschritt die Rechtsfrage zu klÃ¤ren, ob der Versicherte
damit auÃ�erstande ist, â��unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktsâ�� tÃ¤tig zu sein. Diese Frage ist hier zu verneinen.
â��Bedingungenâ�� sind dabei alle Faktoren, die wesentliche Grundlage des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses sind. Hierzu gehÃ¶rt vor allem der rechtliche Normrahmen,
wie etwa Dauer und Verteilung der Arbeitszeit, Pausen- und Urlaubsregelungen,
Beachtung von Arbeitsschutzvorschriften sowie gesetzliche Bestimmungen und
tarifvertragliche Vereinbarungen. Die Bedingungen sind â��Ã¼blichâ��, wenn sie
nicht nur in Einzel- oder AusnahmefÃ¤llen anzutreffen sind, sondern in
nennenswertem Umfang und in beachtlicher Zahl. Der Arbeitsmarktbegriff erfasst
alle denkbaren TÃ¤tigkeiten, fÃ¼r die es faktisch â��Angebotâ�� und
â��Nachfrageâ�� gibt. Das Adjektiv â��allgemeinâ�� grenzt den ersten vom
zweiten â�� Ã¶ffentlich gefÃ¶rderten â�� Arbeitsmarkt, zu dem regelmÃ¤Ã�ig nur
LeistungsempfÃ¤nger nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) Zugang haben, sowie von Sonderbereichen
ab, wie beispielsweise WerkstÃ¤tten fÃ¼r behinderte Menschen und andere
geschÃ¼tzte Einrichtungen. 

Die KlÃ¤gerin kann â�� wie dargelegt â�� an fÃ¼nf Tagen in der Woche mindestens
sechs Stunden arbeiten. Sieht man davon ab, dass ihr Schichtarbeiten
krankheitsbedingt nicht mehr zugemutet werden dÃ¼rfen, benÃ¶tigt sie im Hinblick
auf Dauer und Verteilung der Arbeitszeit keine Sonderbehandlung, die auf dem
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allgemeinen Arbeitsmarkt unÃ¼blich wÃ¤re. Sie hat auch keinen erhÃ¶hten,
betriebsunÃ¼blichen Pausen- oder Urlaubsbedarf und ist in einem Betrieb, also
auÃ�erhalb geschÃ¼tzter Einrichtungen, einsetzbar. Dabei ist der Senat der
Auffassung, dass die KlÃ¤gerin Ã¼ber die fÃ¼r die AusÃ¼bung einer
ErwerbstÃ¤tigkeit notwendigen kognitiven GrundfÃ¤higkeiten verfÃ¼gt. Nach der
Rechtsprechung des BSG werden unter den Begriff der Ã¼blichen Bedingungen
â��auch tatsÃ¤chliche UmstÃ¤ndeâ�� verstanden, wie z.B. die fÃ¼r die
AusÃ¼bung einer VerweisungstÃ¤tigkeit allgemein vorausgesetzten
Mindestanforderungen an KonzentrationsvermÃ¶gen, geistige Beweglichkeit,
StressvertrÃ¤glichkeit und Frustrationstoleranz, mithin ausschlieÃ�lich kognitive
GrundfÃ¤higkeiten (BSG, Urteil vom 19. Oktober 2011 â�� B 13 R 78/09 R â�� juris
Rdnr. 29). Wie dargelegt, liegt bei der KlÃ¤gerin kein Leiden vor, das leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausschlieÃ�t. Die
angesprochenen kognitiven GrundfÃ¤higkeiten sind nicht betroffen, sondern
allenfalls qualitative LeistungsausschlÃ¼sse fÃ¼r TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶htem
Zeitdruck oder mit besonderer Verantwortung sowie fÃ¼r TÃ¤tigkeiten, die ein
hÃ¶heres MaÃ� an AnpassungsfÃ¤higkeit erfordern.

Die gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen sind weder in ihrer Art noch in ihrer
Summe geeignet, die Gefahr der Verschlossenheit des Arbeitsmarktes zu
begrÃ¼nden (dazu BSG, a.a.O. Rdnr. 24 ff.). Im Regelfall kann davon ausgegangen
werden, dass ein Versicherter, der nach seinem verbliebenen
RestleistungsvermÃ¶gen noch in der Lage ist, kÃ¶rperlich leichte und geistige
einfache TÃ¤tigkeiten â�� wenn auch mit qualitativen EinschrÃ¤nkungen â��
mindestens sechs Stunden tÃ¤glich zu verrichten, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt unter dessen Ã¼blichen Bedingungen erwerbstÃ¤tig sein kann. Denn
dem Versicherten ist es mit diesem LeistungsvermÃ¶gen in der Regel mÃ¶glich,
diejenigen Verrichtungen auszufÃ¼hren, die in ungelernten TÃ¤tigkeiten
regelmÃ¤Ã�ig gefordert werden, wie z.B. Zureichen, Abnehmen, Transportieren,
Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen
von Teilen usw. (stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG, vgl. zuletzt Urteil vom 19.
Oktober 2011 â�� B 13 R 79/09 R â�� BSGE 109, 189 -; Urteil vom 11. Dezember
2019 â�� B 13 R 7/18 R â�� juris Rdnr. 27). Der Senat ist der Ã�berzeugung, dass
das RestleistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin es dieser erlaubt, die oben genannten
Verrichtungen oder TÃ¤tigkeiten, die in ungelernten TÃ¤tigkeiten Ã¼blicherweise
gefordert werden, auszuÃ¼ben. Es liegt weder eine spezifische
Leistungsbehinderung noch eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor. Der Senat ist in Ã�bereinstimmung mit den
SachverstÃ¤ndigen A. und R. auch davon Ã¼berzeugt, dass bei der KlÃ¤gerin die
erforderliche WegefÃ¤higkeit vorliegt (vgl. z.B. BSG, Urteil vom 12. Dezember 2011
â�� B 13 R 79/11 R â�� BSGE 110, 1). Â 

Mit dem festgestellten LeistungsvermÃ¶gen ist die KlÃ¤gerin weder teilweise noch
voll erwerbsgemindert im Sinne des Â§ 43 SGB VI. Somit hat die Berufung keinen
Erfolg.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

                             9 / 10

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%2078/09%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%2079/09%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20109,%20189
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%207/18%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%2079/11%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20110,%201
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html


 

6. GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG)
liegen nicht vor. 

Erstellt am: 23.12.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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